
besonders bei der Verfolgung von Staatsverbrechen, 
antidemokratischen Delikten usw., schneller zu über
winden. Entsprechend der marxistisch-leninistischen 
Erkenntnis, daß der Staat der Arbeiter und Bauern 
das Hauptinstrument beim Aufbau des Sozialismus ist 
und daß von seiner Stärke die Erhaltung und Festi
gung aller Errungenschaften der Arbeiter-und-Bauern- 
Macht ur.d schließlich auch die Wahrung der Rechte 
der Bürger abhängt, wurde die vorrangige Sicherung 
der sozialistischen Staatsmacht klargestellt.

Zur damaligen Zeit wurde auch mit der stellenweise 
noch verbreiteten Unsitte aufgeräumt, daß die Straf
verfolgung von Beleidigungen und Verleumdungen 
mit antidemokratischem Charakter nur auf Grund 
eines Strafantrags erfolgte. Es wurde Schluß damit 
gemacht, die Widerstandsdelikte zu verniedlichen und 
bei gewissen Elementen die Meinung zuzulassen, sie 
könnten Volkspolizisten und Angehörige der Natio
nalen Streitkräfte beliebig anpöbeln und angreifen. 
Es wurde Schluß gemacht mit überspitzten Anforde
rungen an die Beweisführung, die in den Köpfen man
cher Leute so aussah, daß sie Protokolle und Geständ
nisse als Beweismittel ablehnen zu können glaubten. 
Gleichzeitig aber gelang es, die Staatsanwälte dazu zu 
bewegen, alles an die aufmerksame Sicherung der 
objektiven Beweise, besonders im Ermittlungsver
fahren, zu setzen. Die Ausrichtung und Straffung der 
staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit auf dem Gebiete 
des Strafrechts konnte vor allem deshalb im hier 
skizzierten Sinne schneller und erfolgreicher durch
gesetzt werden, weil die Hinweise der 30. Tagung des 
Zentralkomitees der SED zu den ideologischen Pro
blemen es gestatteten, falsche, letzten Endes revisio
nistische Auffassungen zur Frage des Klassenkampfes 
und insbesondere seines Einflusses auf das Verbrechen 
zu überwinden.

Diese Beschlüsse erlaubten auch, die in weiten Krei
sen der Juristen diskutierten Anregungen zur Ände
rung der Strafprozeßordnung, die vielfach ebenfalls 
revisionistische Züge annahmen, zu verwerfen und 
vor allem dem Mißbrauch ein Ende zu setzen, der mit 
dem materiellen Verbrechensbegriff dadurch betrieben 
wurde, daß Strafverfolgungsorgane und Staatsanwalt
schaften eindeutige Verbrechen als nicht gesellschafts- 
gefährlich und daher nicht als verfolgungswert an
sahen.

In besonders starkem Maße halfen den Staatsan
wälten die Anweisungen des Generalstaatsanwalts zur 
Anwendung des § 346 StPO, die im April 1957 er
gingen, solche und ähnliche Fehler in ihrer Arbeit zu 
überwinden. Im Laufe des vergangenen Jahres haben 
zahlreiche Staatsanwälte die Gewohnheit angenom
men, nachträglich mit Hilfe des Instituts der beding
ten Strafaussetzung, die sie vom Gericht forderten, 
Korrekturen an Strafurteilen vorzunehmen, wie es bei 
manchen Urteilen, die in der Atmosphäre des „kalten 
Krieges“ gesprochen worden waren, tatsächlich an
gebracht erschien. Natürlich hing das auch mit den 
Maßnahmen zusammen, die ein Beitrag zur inter
nationalen Entspannung sein sollten, die aber durch 
die Machenschaften der Imperialisten und Monopol
kapitalisten sowie der NATO-Militaristen verhindert 
wurden. Die Richtlinie des Generalstaatsanwalts zum 
§ 346 StPO erreichte es, daß eine bessere Differenzie
rung der Strafmaße unter Beachtung der Gesell
schaftsgefährlichkeit der Tat, der Person des Täters 
und der Umstände der Tat (Ort und Zeit) einsetzte. 
Es wurde den Staatsanwälten, die die Sache bearbeitet 
hatten, das Recht genommen, nach ihrem Ermessen, 
ohne den übergeordneten Staatsanwalt befragt und 
dessen Zustimmung erlangt zu haben, bei den Ge
richten die bedingte Strafaussetzung für alle seit 
Anfang 1957 ergangenen Urteile zu beantragen. Ande
rerseits aber wurde in Vorwegnahme der im StEG 
vorgesehenen neuen Erziehungsstrafe der „bedingten 
Verurteilung“ den Staatsanwälten die Weisung erteilt, 
schon ab sofort in der Hauptverhandlung gern. § 346 
StPO bedingte Strafaussetzung zu beantragen, wenn 
es ihnen angesichts der Umstände der Tat und der 
Persönlichkeit des Täters angebracht erscheint. Das 
wird in erster Linie bei Ersttätern gegeben sein, die

durch die Gerichtsverhandlung und das ergangene Ur
teil, das kaum über 1 Jahr Gefängnis liegen wird, in 
genügendem Maße verwarnt worden sind und daher 
zur Kategorie der lediglich einmal Gestrauchelten ge
hören. In solchem Falle also, in dem der Angeklagte 
nach Auffassung der Staatsanwaltschaft genügend 
Garantie dafür bietet, nicht rückfällig zu werden, 
sollte ihm die Verbüßung der Strafe erspart bleiben, 
was in der Hauptverhandlung zu beantragen ist und 
vom Gericht im unmittelbaren Anschluß an die Ur
teilsverkündung in der Hauptverhandlung ausgespro
chen wird. Diese Maßnahmen haben sich in den 
zurückliegenden Monaten in hohem Grade bewährt. 
Gewiß gibt es auch heute noch manche Unklarheiten 
in der Anwendung des § 346 StPO in diesem Sinne. 
Das war kaum zu vermeiden, solange eine Regelung 
durch den Gesetzgeber nicht erfolgt war. Aber im 
großen und ganzen hat diese Vorwegnahme der im 
Strafrechtsergänzungsgesetz geschaffenen Institution 
der bedingten Verurteilung dazu geholfen, besser zu 
differenzieren, und die Justiz davor bewahrt, schwer
wiegende Freiheitsstrafen unterschiedslos zu ver
hängen.

Die hier aufgezählten Maßnahmen des General
staatsanwalts befähigten die Staatsanwaltschaft, in 
erster Linie während der Monate der Wahlbewegung 
auf der Höhe ihrer Aufgaben zu sein, eine Anklage- 
und Strafpolitik durchzuführen, die die Sicherung der 
Wahlen und der mit ihnen verbundenen großen Aus
sprache der Bevölkerung voll und ganz gewährleistete. 
Es gelang auf diese Weise, den Vorstellungen der 
werktätigen Massen in unserer Republik von einer 
mit ihnen verbundenen Justiz in hohem Grade gerecht 
zu werden.

Die Wochen der Wahlbewegung und die nach dem 
30. Plenum des Zentralkomitees der SED eingeleiteten 
Maßnahmen des Generalstaatsanwalts ließen die Not
wendigkeit deutlich zutage treten, die Anleitung und 
Kontrolle in der Staatsanwaltschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik zu verbessern und straffer 
sowie gezielter zu organisieren. In zahlreichen Fällen 
zeigten Stichkontrollen, daß sich die neuen Erkennt
nisse nur sehr langsam und zögernd und oft sehr 
unterschiedlich in der Qualität durchsetzten. Als Hebel 
für die Verbesserung der Arbeit der Staatsanwalt
schaft wurde nach gründlicher, durch Kommissionen 
erfolgter Vorbereitung die Planung der Arbeit er
kannt. Der Arbeitsplan wurde seit Jahren in der 
Staatsanwaltschaft als ein notwendiges „Übel“ ange
sehen. Zwar gab es in allen 220 Kreisen und 15 Be
zirken im Prinzip Arbeitspläne, aber sie waren viel
fach formal, und die Kontrolle ihrer Durchführung 
unterblieb häufig. Wenn man eine einheitlich von 
einer Zentrale aus gesteuerte, nach einheitlichen 
Grundsätzen ausgerichtete Tätigkeit der Staatsanwalt
schaft in der Deutschen Demokratischen Republik er
reichen wollte, mußte ein Zustand herbeigeführt wer
den, der erstens eine reale Planung sicherstellte und 
zweitens geeignet war, eine breite kämpferische Be
wegung um die Erfüllung der Pläne zu entfalten. Die 
vom Generalstaatsanwalt am 12. Februar 1957 erlas
sene Direktive zur Arbeitsplanung zielt auf eine straf
fere und bewußtere Arbeitsdisziplin im Sinne des 
demokratischen Zentralismus innerhalb der Staatsan
waltschaft ab. Sie beinhaltet, daß in regelmäßigen Ab
ständen ernsthaft und kollektiv über die Arbeit des 
zurückliegenden und des kommenden Quartals be
raten und gemäß der vom Generalstaatsanwalt fixier
ten verbindlichen Schwerpunkte die Arbeit unter 
Rechnungtragung der örtlichen Besonderheiten und 
Eigenheiten einheitlich ausgerichtet und gesteuert 
wird. Mitte des Jahres wurde daher mit der Aufstel
lung von Schwerpunktplänen für einen größeren Zeit
raum (Vs Jahr) begonnen und diese nicht nur den Be
zirksstaatsanwälten, sondern jedem Kreisstaatsanwalt 
zur Verfügung gestellt. Die verhältnismäßig kurze Er
fahrung mit dieser Methode hat gelehrt, daß die Ar
beitspläne dasjenige Mittel sind, durch welches der 
Generalstaatsanwalt auf die Arbeit seiner Staatsan
wälte bis in den letzten der 220 Kreise Einfluß zu 
nehmen vermag und das andererseits zur Erziehung
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